
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haltestelle Rotebühlplatz/Stadtmitte. Von der 
S-Bahn den Aufgang Rotebühlstraße, von der 
Stadtbahn den Aufgang zur S-Bahn.  
Ausgang zur Sophienstraße. 
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Dienstwohnung - hier: Neuer Bewertungsabschlag für Pfarrdienstwohnungen  
Im Anschluss an das Rundschreiben vom 20.05.2021 mit AZ 21.31-08-V01/3.1 - 
Weitere Informationen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Informationen zum neuen Bewertungsabschlag für Pfarrdienstwohnungen, die wir Ihnen am 
20.05.2021 zukommen ließen, haben eine Fülle von Fragen aufgeworfen. Darüber hinaus 
haben wir festgestellt, dass die Erhebung und Verarbeitung der Daten aufwändig und komplex 
und nicht im Alltagsgeschäft des Dezernates unterzubringen sind.  
 
Aus diesem Grund hat das Kollegium des Oberkirchenrats beschlossen, das gesamte 
Mietwertmanagement extern zu vergeben.  
 
Die auf diese Fragestellung spezialisierte Anwaltskanzlei GMDP wurde vom Oberkirchenrat 
beauftragt, die Daten zu erheben und Testate für die Finanzämter zu erstellen und die 
Pfarrerinnen und Pfarrer bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche zu unterstützen. 
GMDP übernimmt künftig die gesamte Abwicklung der zu versteuernden Mietwerte im Auftrag 
der Landeskirche. 
Aus diesem Grund bitten wir Sie, alle Anfragen zu diesem Themenkomplex direkt an GMDP zu 
richten. 
 
E-Mail:                baerbel.rummer@gmdp.de 
Telefon:              Herr RA/StB Gütter          0621 43286-13 
                           Herr RA Dirsus                  0621 43286-34 
 
Weitere Kontaktadressen finden Sie auf den beigelegten Schreiben von GMDP. 
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Das Sachgebiet Besoldung und Versorgung im Dezernat 3 des Oberkirchenrats wird bereits 
eingegangene oder noch eingehende ausgefüllte Datenblätter an GMDP zur Bearbeitung 
weitergeben. Dennoch bittet GMDP darum, dass alle Pfarrer*innen, die eine Dienstwohnung 
bewohnen, die hier beigelegten Datenblätter vollständig auszufüllen und zurückzuschicken. 
Dies dient auch der Rechtssicherheit des Oberkirchenrats, die wir gegenüber den 
Finanzbehörden brauchen. 
 
 
Bitte nehmen Sie alle Anlagen, Formulare und das Infoschreiben von GMDP, die wir diesem 
Rundschreiben beifügen, zur Kenntnis. 
 
Wir empfehlen allen Pfarrerinnen und Pfarrern, vorsorglich gegen den Steuerbescheid des 
Jahres 2020 Einspruch einzulegen, sofern sie diesen schon erhalten haben. 
Dazu finden Sie ebenfalls in der Anlage eine Musterformulierung für den Einspruch bei Ihrem 
Finanzamt. 
 
Wir hoffen sehr, dass das Erfassen des neuen Bewertungsabschlags damit zügig umgesetzt 
werden kann. Wir danken für alle Kooperation. 
 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Kathrin Nothacker, Oberkirchenrätin 

 

 


